
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Dossier Dossier: Schaffung eines Instituts zur Föderung der Mehrsprachigkeit

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Benteli, Marianne
Bernath, Magdalena
Bühlmann, Marc
Gerber, Marlène

Bevorzugte Zitierweise

Benteli, Marianne; Bernath, Magdalena; Bühlmann, Marc; Gerber, Marlène 2024.
Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Dossier: Schaffung eines Instituts zur
Föderung der Mehrsprachigkeit, 2002 - 2010. Bern: Année Politique Suisse, Institut für
Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
20.04.2024.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK I

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Kantone ringen um Standort eines Instituts zur Förderung der Mehrsprachigkeit

1Schaffung eines Instituts für Mehrsprachigkeit in Graubünden (Mo. 01.3714)

1Parlament beschliesst ein neues Sprachengesetz (Pa.Iv. 04.429)

3Verordnung zur Umsetzung des neuen Sprachengesetzes

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK II



Abkürzungsverzeichnis

EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
WBK-NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats

CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
DFI Département fédéral de l'intérieur
CSEC-CN Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil

national

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 1



Kantone ringen um Standort eines Instituts
zur Förderung der Mehrsprachigkeit

Sprachen

Die Kantone Graubünden, Freiburg, Bern und Solothurn meldeten ihren Anspruch auf
die Beherbergung des im Entwurf zum Sprachengesetz vorgesehenen Instituts zur
Förderung der Mehrsprachigkeit an. Der Kanton Graubünden machte geltend, er sei
von der Problematik der Mehrsprachigkeit intensiv betroffen und biete daher gute
Voraussetzungen als Standort für die Mehrsprachigkeitsforschung. Bern wies auf das in
Biel angesiedelte «Forum der Zweisprachigkeit» hin, Freiburg auf seine Rolle als einzige
zweisprachige Universitätsstadt und Solothurn auf seine Lage an der Schwelle der
Deutschschweiz zur Romandie und am Schnittpunkt der Nord-, Süd-, West- und
Ostverbindungen sowie auf den Umstand, dass sich der Geschäftssitz der ch-Stiftung
für eidgenössische Zusammenarbeit seit 1967 in Solothurn befindet. 1

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 26.02.2002
MARIANNE BENTELI

Schaffung eines Instituts für
Mehrsprachigkeit in Graubünden (Mo.
01.3714)

Sprachen

Mit einer Motion wollte Nationalrat Bezzola (fdp, GR) erreichen, dass das von der
Erziehungsdirektorenkonferenz seit 1990 angeregte und im Entwurf zum neuen
Sprachengesetz vorgesehene Institut zur Förderung der Mehrsprachigkeit (IFM) in
Graubünden angesiedelt wird. Er machte geltend, Graubünden sei der einzige
dreisprachige Kanton und der einzige Kanton der Schweiz, in dem die vierte
Landessprache verbreitet sei. Der Bundesrat verwies darauf, dass nicht beabsichtigt
sei, eine neue Institution zu schaffen. Es sei vielmehr vorgesehen, das IFM als Zentrum
mit Spezialaufgaben einem bestehenden universitären Institut anzugliedern, welches
mit bestehenden Institutionen (Universitäten, Fachhochschulen, kantonalen Instituten)
in den verschiedenen Sprachregionen vernetzt wird. Bei der Behandlung der Motion
Bezzola im Nationalrat erklärte Couchepin, die Verabschiedung des neuen
Sprachengesetzes habe für den Bundesrat keine Priorität mehr. Im Entwurf seien
Förderungsmechanismen vorgesehen, die ihm in Zeiten, in denen in allen Bereichen
Subventionen gestrichen werden, politisch sehr heikel erschienen. Auf seinen Antrag
und im Einverständnis mit dem Motionär wurde der Vorstoss nur als Postulat
angenommen. 2

MOTION
DATUM: 05.06.2003
MARIANNE BENTELI

Parlament beschliesst ein neues
Sprachengesetz (Pa.Iv. 04.429)

Sprachen

Im Februar schloss sich die ständerätliche Kommission für Wissenschaft, Bildung und
Kultur dem Entscheid der WBK-NR vom vergangenen November an und gab der
parlamentarischen Initiative Levrat (sp, FR) Folge, welche die Wiederaufnahme der
Beratungen zum Sprachenartikel verlangt. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.02.2005
MAGDALENA BERNATH

Auf der Grundlage von Art. 70 der Bundesverfassung und in Erfüllung der im Vorjahr
angenommenen parlamentarischen Initiative Levrat (sp, FR) erarbeitete die
nationalrätliche Kommission für Wissenschaft und Bildung (WBK) ein Bundesgesetz über
die Landessprachen. Der Bundesrat hatte im April 2004 ein beschlussreifes
Sprachengesetz aus Spargründen und mit dem Hinweis auf ausreichende bestehende
Instrumente zurückgezogen, was zu heftigen Protesten geführt hatte. Das neue Gesetz
soll den Gebrauch der Amtssprachen regeln, Verständigung und Austausch fördern
und mehrsprachige Kantone in ihren besonderen Aufgaben unterstützen. Die
Viersprachigkeit als Schweizer Wesensmerkmal soll gestärkt, der innere Zusammenhalt

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.2006
MARIANNE BENTELI
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des Landes gefestigt, die individuelle und institutionelle Mehrsprachigkeit in den
Landessprachen gefördert sowie das Italienische und das Rätoromanische als
Landessprachen erhalten werden. Besondere Beachtung kam der Haltung der
Kommission zum Fremdsprachenunterricht zu. Die Mehrheit sprach sich dafür aus, in
den Schulen als erste Fremdsprache eine Landessprache einzuführen. Sie setzte sich
mit 12 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung gegenüber der Minderheit durch, welche hier
Wahlfreiheit wünscht, jedoch fordert, dass am Ende der Schulzeit Kenntnisse in
mindestens zwei Fremdsprachen, davon mindestens einer zweiten Landessprache,
vorhanden sind. Die Frage der Gründung eines wissenschaftlichen Instituts zur
Förderung der Mehrsprachigkeit war hart umkämpft. Die Kommission einigte sich
schliesslich mit 16 gegen 4 Stimmen bei einer Enthaltung auf eine ziemlich vage Kann-
Formulierung, die vieles ermöglicht, aber nichts verspricht. Die Rolle des Bundes bei
der Sprachenförderung behandelte die WBK im Berichtsjahr nicht abschliessend. 4

Aufgrund des Sprachenartikels der neuen Bundesverfassung (Art. 70 BV) hatte der
Bundesrat 2001 ein Sprachengesetz in die Vernehmlassung gegeben, dem die meisten
Kantone, politischen Parteien und weiteren konsultierten Organisationen zugestimmt
hatten. Im Frühjahr 2004 hatte das EDI dann überraschend mitgeteilt, dass der
Bundesrat darauf verzichte, das Gesetz dem Parlament vorzulegen. Das hatte
Nationalrat Levrat (sp, FR) dazu bewogen, eine parlamentarische Initiative einzureichen,
welche verlangte, der Vernehmlassungsentwurf sei vom Parlament in Eigenregie weiter
zu bearbeiten. Die zuständigen Kommissionen beider Kammern hatten der Initiative
Folge gegeben und diejenige des Nationalrats hatte im Vorjahr einen Entwurf vorgelegt.
Im Berichtsjahr hat das Parlament diesen bereinigt und verabschiedet.
Der Nationalrat trat – gegen den Widerstand von Bundesrat und SVP-Fraktion – mit 113
zu 59 Stimmen auf die Vorlage ein. Die Befürworter argumentierten hauptsächlich mit
der Förderung des nationalen Zusammenhalts und der vier Landessprachen. Die grosse
Kammer folgte ihrer Kommission in der Detailberatung in fast allen Punkten. Im
Zentrum der Diskussion stand die Frage, welche Priorität dem
Fremdsprachenunterricht in der obligatorischen Schule einzuräumen sei. Die FDP
unterstützte den Kompromiss der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK), in der obligatorischen Schule zwei Fremdsprachen zu
unterrichten, ohne die Prioritäten festzulegen. Die Kommissionsmehrheit hingegen
hielt am Vorrang einer Landessprache vor dem Englischen fest und setzte sich im
Plenum mit 112 zu 56 Stimmen durch. Im weiteren folgte der Nationalrat dem Antrag
seiner Kommission knapp nicht, wonach der Bund Finanzhilfen für die Übersetzung und
Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten zur Mehrsprachigkeit sowie zur
Sprachenpolitik gewähren kann. Massnahmen zur Verbesserung der Kenntnisse des
Bundespersonals in den Landessprachen und für eine angemessene Vertretung der
verschiedenen Sprachgemeinschaften in der Bundesverwaltung fanden hingegen
Zustimmung. Ebenfalls angenommen wurden Massnahmen zur Förderung des
Austausches zwischen den Sprachgemeinschaften. In der Gesamtabstimmung passierte
das Gesetz mit 87 zu 68 Stimmen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2007
MARIANNE BENTELI

Im Ständerat war Eintreten unbestritten. Alle Redner sprachen sich für ein neues
Gesetz aus, das wichtig für den nationalen Zusammenhang und für den Respekt
gegenüber den sprachlichen Minderheiten sei. Ory (sp, NE) und Lombardi (cvp, TI)
machten sich vergebens dafür stark, dass der nationale Zusammenhalt durch das
prioritäre Erlernen einer Landessprache gefördert werden müsse. Der Antrag der
Mehrheit, hier keine Vorschriften zu machen, wurde mit 26 zu 8 Stimmen angenommen.
In der Gesamtabstimmung wurde das Gesetz ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung
genehmigt. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2007
MARIANNE BENTELI

In der Differenzbereinigung nahm der Nationalrat den Kompromiss der
Kommissionsmehrheit an, wonach sich Bund und Kantone dafür einzusetzen haben,
dass während der obligatorischen Schulzeit Grundkenntnisse in zwei Fremdsprachen
erlernt werden müssen, wovon mindestens eine Landessprache. Der Antrag einer
Minderheit II, an der ursprünglichen Fassung des Nationalrats (Priorität für eine
Landessprache vor dem Englischen) festzuhalten, wurde mit 71 zu 68 Stimmen
abgelehnt, der Antrag einer Minderheit I, dem Ständerat zu folgen, mit 80 zu 67. Der
Ständerat schloss sich diesem Kompromiss diskussionslos an, worauf das Gesetz in der
Schlussabstimmung verabschiedet werden konnte. Weil dem Anliegen damit
entsprochen war, gaben beide Kammern einer ähnlich lautenden Standesinitiative des

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.2007
MARIANNE BENTELI
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Kantons Tessin keine Folge (05.305). Ebenso wurde eine parlamentarische Initiative
Berberat (sp, NE) zum ersten Fremdsprachenunterricht in einer Amtssprache des
Bundes abgeschrieben. 7

Verordnung zur Umsetzung des neuen
Sprachengesetzes

Sprachen

Anfangs Juni verabschiedete der Bundesrat die Verordnung über die Landessprachen
und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften (SpV), welche per 1. Juli
2010 in Kraft trat und der Umsetzung des neuen Sprachengesetzes dient. In der
Verordnung führt der Bund aus, dass er nicht nur die Förderung der kleinen
Landessprachen in den Kantonen Graubünden und Tessin vorantreiben, sondern
darüber hinaus generell alle mehrsprachigen Kantone in ihrer Erfüllung besonderer
Aufgaben finanziell unterstützen will. Weiter definiert er in einem separaten Abschnitt
Massnahmen zur Förderung der Verständigung und des Austauschs zwischen den
Sprachgemeinschaften, wobei insbesondere die Förderung des schulischen Austauschs
und die Finanzhilfen zuhanden des Instituts für Mehrsprachigkeit der Universität und
Pädagogischen Hochschule Fribourg hervorzuheben sind. Letzteres wird in Zukunft die
Funktion eines nationalen Kompetenzzentrums für Mehrsprachigkeit innehaben. Einen
inhaltlichen Schwerpunkt setzt die Verordnung auch mit der Förderung der
Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung. Aufgrund der Empfehlung einer
Nationalfondsstudie definiert der Bund Quoten für die Vertretung der
Sprachgemeinschaften in den Departementen. Die Sollwerte sehen eine
Zusammensetzung aus 70% deutsch-, 22% französisch-, 7% italienisch- und
mindestens einem Prozent rätoromanisch-sprachigen Angestellten vor. En gros werden
diese Werte in der Bundesverwaltung bereits realisiert, jedoch variiert deren Erfüllung
von Departement zu Departement noch stark. Neu hält die Verordnung ebenfalls fest,
dass Mitglieder des mittleren und oberen Kaders mit Ausnahme der Angehörigen der
Eidgenössischen Technischen Hochschulen über gute aktive Kenntnisse einer zweiten,
sowie mindestens über passive Kenntnisse einer dritten Amtssprache verfügen sollen.
Wo dies nicht der Fall ist, müssen innerhalb eines Jahres nach Stellenantritt
Massnahmen zur Förderung der Sprachkenntnisse getroffen werden. Ein ähnliches
Anliegen enthielt auch die im selben Jahr überwiesene Motion de Buman (cvp, FR). 8

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 04.06.2010
MARLÈNE GERBER

Der Bundesrat verabschiedete Anfang Juni eine Verordnung, in der Sollwerte für die
angemessene Vertretung der Landessprachen festgelegt werden. Zwar seien die
Sprachregionen in der gesamten Verwaltung proportional vertreten, dies gelte aber
nicht für Kaderpositionen, in denen Deutschschweizer 80% des Stellentotals halten. Die
Verordnung, die am 1. Juli in Kraft trat, setzt das Sprachengesetz um. Es handle sich hier
aber nicht um gesetzliche Quoten und es würden auch keine Fristen gesetzt, innerhalb
derer die Sollwerte erreicht werden müssten, betonte Bundesrat Burkhalter. Eine
Aufstockung der Mittel für Sprachförderung, mehr Übersetzerstellen, die
Gleichbehandlung der italienischen Sprache bei Publikationen und die Forderung, dass
Kader über aktive Kenntnisse einer zweiten und passiv einer dritten Landessprache
verfügen müssen, sind die wichtigsten Mittel, mit denen die Ziele erreicht werden
sollen. 9

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 05.06.2010
MARC BÜHLMANN

1) BüZ, 11.1. und 25.1.02; LT, 9.2.02; SZ, 22.2.02; NZZ, 26.2.02
2) AB NR, 2003, S. 882
3) 24h und LT, 5.2.05; NZZ, 10.2.05
4) Presse vom 6.7. und 26.11.06
5) AB NR, 2007, S. 1068 ff., 1078 ff. und 1099 ff. Kommissionsentwurf: BBl, 2006, S. 8977 ff. und 9047 ff.
6) AB SR, 2007, S. 778 ff.
7) AB NR, 2007, S. 435 ff., 1645 und 1731; AB SR, 2007, S. 874 und 949; BBl, 2007, 6951 ff.
8) Medienkonferenz BR, 4.6.10.
9) Presse vom 5.6.10.
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